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e) No. 33. die Abkurzung der, zu Erlassung von Edictalien, wegen verloren

gegangener Staatspapiere, erforderlichen Verjahrungszeit betreffend, vom Gten October
1824. auch in der Oberlausitz Gultigkeit haben; so wird solches sammtlichen
Gerichtsobrigkeiten, Behorden und Unterthanen zur Nachachtung andurch bekannt
gemacht.

Gegeben zu Budissin, am 2osten October 1824.

von Gerßdorf.

Ernst Frledrich Hars, S.
Ausgegeben zu Dresden, am loten November 1324.


